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Parlamentarische Vorstösse – Ein Überblick 
 
 
Fachausdruck Definition Form Einreichung Verfahren Frist 
Motion Mit einer Motion wird verlangt, 

dass der Gemeinderat dem Gros-
sen Gemeinderat ein bestimmtes 
Geschäft aus dem Zuständig-
keitsbereich der Stimmberechtig-
ten oder des Grossen Gemeinde-
rates zum Beschluss unterbreitet. 

Schriftlich, mit 
Begründung und 
unterzeichnet 

Vor oder wäh-
rend der Sit-
zung an GGR-
Präsidium 

§ Ev. zusätzliche mündliche Begründung durch 
Erstunterzeichner/in oder Mitunterzeichnende 
bei Einreichung 

§ Stellungnahme GR, i.d.R. schriftlich 
§ Diskussion im GGR 
§ Abstimmung über Erheblicherklärung (bis zur 

Erheblicherklärung Abänderung, Rückzug oder 
Umwandlung in Postulat durch Erstunter-
zeichner/in möglich) 

§ Information durch GR über Vollzug 
§ Abschreibung als erfüllt oder unerfüllbar 
 

Entscheid über Erheblicher-
klärung innert 4 Monaten 
 
Verlängerung der Frist 
durch Leitenden Ausschuss 
möglich 
 
Motionen zu Voranschlag, 
Jahresrechnung, Verwal-
tungsbericht sind zusam-
men mit den Vorlagen ein-
zureichen. 
 

Dringliche 
Motion 

Analog Motion Schriftlich und 
unterzeichnet, 
mit schriftlicher 
oder mündlicher 
Begründung 

Analog Motion § Ev. zusätzliche mündliche Begründung durch 
Erstunterzeichner/in oder Mitunterzeichnende 
bei Einreichung 

§ Beratung und Anhörung GR zu Dringlichkeit 
§ Entscheid GGR über Dringlichkeit 
§ Stellungnahme GR zum Inhalt an gleicher 

oder nächsten Sitzung bei Dringlicherklärung 
§ Abstimmung über Erheblicherklärung (bis zur 

Erheblicherklärung Abänderung, Rückzug oder 
Umwandlung in Postulat durch Erstunter-
zeichner/in möglich) 

§ Information durch GR über Vollzug 
§ Abschreibung als erfüllt oder unerfüllbar 
 

Entscheid über Erheblicher-
klärung an der gleichen, 
spätestens an der nächsten 
Sitzung 
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Fachausdruck Definition Form Einreichung Verfahren Frist 
Postulat Mit einem Postulat wird das Be-

gehren gestellt, dass der Ge-
meinderat ein bestimmtes Ge-
schäft aus allen 
Zuständigkeitsbereichen prüft. 

Schriftlich, mit 
Begründung 
und unterzeich-
net 

Vor oder wäh-
rend der Sit-
zung an GGR-
Präsidium 

§ Ev. zusätzliche mündliche Begründung durch 
Erstunterzeichner/in oder Mitunterzeichnende 
bei Einreichung 

§ Stellungnahme GR, i.d.R. schriftlich 
§ Diskussion im GGR 
§ Abstimmung über Erheblicherklärung (bis zur 

Erheblicherklärung Abänderung oder Rückzug 
durch Erstunterzeichner/in möglich) 

§ Information durch GR über Vollzug 
§ Abschreibung als erfüllt oder unerfüllbar 

 

Entscheid über Erheblicher-
klärung innert 4 Monaten 
 
Verlängerung der Frist 
durch Leitenden Ausschuss 
möglich 
 
Postulate zu Voranschlag, 
Jahresrechnung, Verwal-
tungsbericht sind zusam-
men mit den Vorlagen ein-
zureichen. 
 

Dringliches 
Postulat 

Analog Postulat Schriftlich und 
unterzeichnet, 
mit schriftlicher 
oder mündlicher 
Begründung 

Analog Postulat § Ev. zusätzliche mündliche Begründung durch 
Erstunterzeichner/in oder Mitunterzeichnende 
bei Einreichung 

§ Beratung und Anhörung GR zu Dringlichkeit 
§ Entscheid GGR über Dringlichkeit 
§ Stellungnahme GR zum Inhalt an gleicher 

oder nächsten Sitzung bei Dringlicherklärung 
§ Abstimmung über Erheblicherklärung (bis zur 

Erheblicherklärung Abänderung oder Rückzug 
durch Erstunterzeichner/in möglich) 

§ Information durch GR über Vollzug 
§ Abschreibung als erfüllt oder unerfüllbar 

 

Entscheid über Erheblicher-
klärung an der gleichen, 
spätestens an der nächsten 
Sitzung 

Interpellation Mit einer Interpellation kann ver-
langt werden, dass der Gemein-
derat zu einem bestimmten Ge-
schäft oder Sachverhalt Auskunft 
erteilt 

Schriftlich und 
begründet 

Vor oder wäh-
rend der Sit-
zung an GGR-
Präsidium 

§ Ev. zusätzliche mündliche Begründung durch 
Erstunterzeichner/in oder Mitunterzeichnende 
bei Einreichung 

§ Schriftliche Beantwortung durch GR 
§ Stellungnahme Interpellant/in (befriedigt 

oder nicht befriedigt) 
§ Diskussion nur wenn durch Ratsmehrheit be-

schlossen 
 

Beantwortung an der fol-
genden Sitzung 

Einfache An-
frage 

Mit einer Einfachen Anfrage kann 
verlangt werden, dass der Ge-
meinderat zu einem bestimmten 
Geschäft oder Sachverhalt Aus-
kunft erteilt 

Mündlich oder 
schriftlich, ohne 
Begründung 

Direkt an Sit-
zung oder 
schriftlich aus-
serhalb Sitzung 
bei GGR-Präs. 

§ In der Regel mündliche Beantwortung durch 
GR 

§ Keine Diskussion 

Beantwortung an der glei-
chen, spätestens an der fol-
genden Sitzung, längstens 
innerhalb von 2 Monaten 

 

http://www.steffisburg.ch
mailto:praesidiales@steffisburg.ch

